
 

Arbeitszeit, Vertretungsunterricht, 
Mehrarbeit gem. § 13 LBG 

(1) Für Lehrerinnen und Lehrer gilt grundsätzlich die wöchentliche Arbeitszeit des üb-
rigen öffentlichen Dienstes. Sie erteilen die gesetzlich festgelegte und im Einzelnen 
bestimmte Anzahl der wöchentlichen Pflichtstunden (VO zu § 93 Absatz 2 SchulG 
- BASS 11-11 Nr. 1). 
 

(2) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden einer Lehrerin oder eines Lehrers kann 
vorübergehend aus schulorganisatorischen Gründen um bis zu sechs Stunden 
über- oder unterschritten werden. 2 Eine Überschreitung um mehr als zwei Stun-
den soll in der Regel nicht ohne Zustimmung der betroffenen Person erfolgen, 
wenn sie über zwei Wochen hinaus andauert. Die zusätzlich oder weniger erteilten 
Unterrichtsstunden sind innerhalb des Schuljahres auszugleichen, ausnahmsweise 
im folgenden Schuljahr (§ 2 Absatz 4 VO zu § 93 Absatz 2 SchulG). 
 

(3) Lehrerinnen und Lehrer können, soweit sie während der allgemeinen Unterrichts-
zeit der Schule (die Zeit, in der die ganz überwiegende Zahl der Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet werden) nicht im Unterricht eingesetzt sind, durch die Schul-
leiterin oder den Schulleiter bei Bedarf im Rahmen des Zumutbaren mit anderen 
schulischen Aufgaben betraut werden. Sie können im Einzelfall zur Anwesenheit in 
der Schule verpflichtet werden, wenn Aufgaben in der Schule, insbesondere kurz-
fristig wahrzunehmender Vertretungsunterricht, dies erfordern. 
 

(4) Wenn der stundenplanmäßige Unterricht wegen Abwesenheit der zu Unterrich-
tenden nicht erteilt werden kann (z. B. Abgangsklassen, Schulfahrten, Exkursionen, 
Berufspraktika) oder durch Abschlussprüfungen (z. B. Abiturprüfung) vorzeitig en-
det, sollen die nicht erteilten Unterrichtsstunden insbesondere für Vertretungs-
zwecke verwendet werden. Besondere dienstliche Belastungen sind im Einzelfall 
zu berücksichtigen. 
 

(5) Wenn zwingende dienstliche Verhältnisse (z. B. Fachlehrermangel) es erfordern, 
können Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet werden, über ihre Pflichtstunden hin-
aus Unterricht als Mehrarbeit zu erteilen. Dabei sind die allgemeinen Regelungen 
über die Mehrarbeit und die von der Lehrerkonferenz aufgestellten Grundsätze (§ 



 

68 Absatz 3 Nummer 1 SchulG) zu beachten. Besondere dienstliche Belastungen 
und persönliche Verhältnisse der Betroffenen sollen berücksichtigt werden. 
Schwerbehinderte Lehrkräfte werden auf ihr Verlangen gemäß § 207 SGB IX von 
Mehrarbeit freigestellt. 
 

(6) Für Lehrerinnen und Lehrer, deren wöchentliche Pflichtstundenzahl im Zusam-
menhang mit der Wahrnehmung einer anderen dienstlichen Tätigkeit außerhalb 
der Schule oder im Zusammenhang mit der Wahrnehmung eines Ehrenamtes re-
duziert ist, gelten die in § 17 Absätze 1 und 2 genannten Grundsätze entsprechend. 
Unberücksichtigt bleiben dabei Ermäßigungen und Anrechnungen nach § 2 Ab-
sätze 2, 3 und 5 sowie § 5 der VO zu § 93 Absatz 2 SchulG (BASS 11-11 Nr. 1). 

Richtlinien zum SGB IX – 8.5 Mehrarbeit 

Schwerbehinderte Menschen werden gemäß § 207 SGB IX auf ihr Verlangen von 
Mehrarbeit freigestellt. Hieraus darf ihnen kein Nachteil entstehen.  

Mehrarbeit im Sinne der Richtlinie ist:  

a) für Beamtinnen und Beamte die über die regelmäßige Arbeitszeit gemäß § 2 der 
Arbeitszeit-verordnung vom 4. Juli 2006 (GV. NRW. S. 335), in der jeweils gelten-
den Fassung, - im Folgenden AZVO - beziehungsweise § 3 in Verbindung mit § 4 
der Arbeitszeitverordnung Polizei vom 5. Mai 2017 (GV. NRW. S. 576), in der je-
weils geltenden Fassung, - im Folgenden - AZVOPol - hinausgehende Heranzie-
hung zum Dienst, 

b) für Tarifbeschäftigte jede über acht Stunden hinausgehende werktägliche Arbeits-
zeit, 

c) für beamtete und tarifbeschäftigte Lehrerinnen und Lehrer die über die Zahl der 
wöchentlichen Pflichtstunden gemäß § 2 Absatz 1 bis 3 der Verordnung zur Aus-
führung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz vom 18. März 2005 (GV. NRW. S. 218), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 9. Mai 2016 (GV. NRW. S. 243), in der jeweils gel-
tenden Fassung, hinausgehende Heranziehung zum Unterricht. 
 

Ein Freistellungsanspruch nach Satz 1 besteht auch für durch Rufbereitschaft und Be-
reitschaftsdienste anfallende Mehrarbeit im Sinne des Satzes 3, es sei denn die Heran-
ziehung zur Rufbereitschaft ist im Einzelfall aus dienstlichen Gründen geboten. Die 
Schwerbehindertenvertretung ist anzuhören. 


